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4.1. Zur Vorführung und richterlichen Vernehmung
des Beschuldigten oder des Angeklagten vgl. § 126.

4.2. Zum zuständigen Gericht für die richterliche 
Vernehmung vgl. § 134.
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Sechster Abschnitt 
Abschluß des Ermittlungsverfahrens

§140
Abschließende Entscheidungen der Untersuchungsorgane

Die von einem Untersuchungsorgan geführten Ermittlungen können abschließen mit
1. der Einstellung des Ermittlungsverfahrens;
2. der Übergabe der Sache an ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege;
3. der vorläufigen Einstellung des Ermittlungsverfahrens;
4. der Übergabe des Verfahrens an den Staatsanwalt.

1. Der Abschluß eines Ermittlungsverfahrens darf 
von den U-Organen nur unter den in den 
§§ 141-146 genannten Voraussetzungen und in den 
vorgesehenen Formen vorgenommen werden. Vor 
jeder das Ermittlungsverfahren abschließenden Ent
scheidung ist gewissenhaft zu prüfen, ob die Ermitt
lungen den Anforderungen des Gesetzes entspre
chen (§ 101, § 102 Abs. 3, § 69) und ihr Ergebnis die 
Entscheidung begründet. Jede abschließende Ent
scheidung hat dazu beizutragen, daß der Grundsatz, 
jeden Schuldigen, aber keinen Unschuldigen straf
rechtlich zur Verantwortung zu ziehen (vgl. § 1 
Abs. 1), durchgesetzt wird.

2. Entscheidungsbefugt sind nur die leitenden Mit

arbeiter der U-Organe, die auch zur Entscheidung 
über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens be
rechtigt sind (vgl. Anm. 1.3. zu §98).

3. Zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens vgl. 
§141.

4. Zur Übergabe der Sache an ein gesellschaftliches 
Organ der Rechtspflege vgl. § 142.

5. Zur vorläufigen Einstellung des Ermittlungsver
fahrens vgl. § 143.

6. Zur Übergabe der Sache an den Staatsanwalt vgl. 
§146.


